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Verwaltungsbericht
der Finanzdirektion

Direktor: Regierungsrat F. Moser
Stellvertreter: Regierungsrat Ad. Blaser

A. Allgemeines

l.

Auf den I.April 1966 trat Herr Hans Gasser, Liegenschaftsverwalter,

nach 44 Dienstjahren in den wohlverdienten Ruhestand.
Er hatte am I.Februar 1947 die Leitung der durch Grossratsbeschluss

vom 25. November 1946 provisorisch geschaffenen
Liegenschaftsverwaltung übernommen. An dieser wichtigen Stelle
hat er auf initiative und weitsichtige Weise dem Staat grosse
Dienste geleistet, die ihm auch hier verdankt seien. Als Nachfolger

von Herrn Gasser wählte der Regierungsrat Herrn Hans-Ulrich

Reist, bisher Adjunkt der kantonalen Liegenschaftsverwaltung.

Durch Abänderung des Organisationsdekretes der Finanzdirektion

wurde die bisher mit dem Personalamt vereinigte
Versicherungskasse der bernischen Staatsverwaltung wiederum
verselbständigt. Zum Vorsteher der Versicherungskasse ernannte der
Regierungsrat Herrn Dr.phil. Heinz Schmid.

II.

Die Finanzdirektion hat im Berichtsjahr folgende Erlasse vorbereitet

und zur Beschlussfassung vorgelegt:
a) Verordnung vom 29.Dezember 1953 betreffend die amtliche

Schätzung von Grundstücken (Abänderung vom 21. Januar
1966).

b) Verordnung vom 15. März 1963 über die Taggelder und Reise¬

entschädigungen der Mitglieder staatlicher Kommissionen
(Abänderung vom 3. Mai 1966).

c) Vollziehungsverordnung vom 28. März 1939 zum Gesetz über
die Finanzverwaltung (Abänderung vom 26. Mai 1966).

d) Verordnung vom 25. Oktober 1966 über die Rückerstattung der
Verrechnungssteuer.

e) Dekret vom 16. November 1966 über die Gewährung von
Teuerungszulagen für die Jahre 1966 und 1967 an die Behördemitglieder

und das Staatspersonal.
f) Dekret vom 16. November 1966 über die Gewährung von Teue¬

rungszulagen für die Jahre 1966 und 1967 an die Lehrer der
Primar- und Mittelschulen.

g) Dekret vom 16. November 1966 über die Gewährung von
Teuerungszulagen für die Jahre 1966 und 1967 an die Rentenbezüger

der Versicherungskasse und der Lehrerversicherungskasse.

h) Dekret vom 16. November 1966 über die Gewährung von
Teuerungszulagen für die Jahre 1966 und 1967 an die Mitglieder des
Regierungsrates.

i) Dekret vom 11. November 1959 über die Organisation der Fi¬

nanzdirektion (Abänderung vom 21. November 1966).

k) Verordnung über die Spesenvergütung der Behördemitglie¬
der und des Personals der Staatsverwaltung vom 14. Dezember

1962 (Ergänzung vom 22. November 1966).

III.

Entsprechend einem Auftrag des Grossen Rates wurde in
Zusammenarbeit mit den Direktionen für die Jahre 1967-1972
erstmals eine langfristige Finanzprognose ausgearbeitet und diese
zusammen mitdem Berichtzum Voranschlag 1967in der
November-Session vorgelegt. Gestützt auf diese Unterlagen und
entsprechende Anträge des Regierungsrates wurden vom Grossen
Rat eine Reihe von Massnahmen zur Wiederherstellung und
Sicherung des finanziellen Gleichgewichtes beschlossen oder
Aufträge gegeben.

IV.

Der Beschluss des Grossen Rates vom 11. November 1964
betreffend Festsetzung des Baubeginns von staatlichen Bauten
und der Fälligkeit von Staatsbeiträgen musste auch im Berichtsjahr

angewendet werden. Die Belastung der nächsten Jahre aus
den bereits eingegangenen Verpflichtungen erwies sich für
verschiedene Baubeiträge als derart hoch, dassfür weitere
Beitragszusicherungen der Fälligkeitstermin in die Jahre 1970-1974
hinausgeschoben werden musste. Diese rechtlich zulässigen
Massnahmen haben bei den Beitragsempfängern im allgemeinen
Verständnis gefunden, sind aber auf die Dauer unbefriedigend, so
dass mitden Massnahmen zurSicherung und Wiederherstellung
des finanziellen Gleichgewichts-zu denen auch die Überprüfung
der Staatsbeiträge und des indirekten Finanzausgleichs gehört -
nach Möglichkeiten gesucht werden muss, diese hinausgeschobenen

Fälligkeiten wiederum abzubauen. Über den Umfang der
auf Jahresende vorhandenen Beitragsverpflichtungen und ihre
Fälligkeiten orientleren die Seiten 28-33 der Staatsrechnung.

V.

Die Staatsrechnung 1966 schloss mit einem Ausgabenüberschuss

der Finanzrechnung von Fr.80890568.- ab.
Über weitere Einzelheiten orientieren die Staatsrechnung und der
Vortrag hiezu.

VI.

Bemerkungen zu parlamentarischen Vorstössen:
1. Die Postulate Bühler und Freiburghaus (Laupen) betreffend
Überprüfung der Finanzkompetenzen und Einführung des fakul-
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tativen Finanzreferendums, erheblich erklärt am 15. November
1962, waren zusammen mit dem fakultativen Gesetzesreferendum
durch ein Gutachten von Prof. Huber geprüft und in einer ausser-
parlamentarischen Kommission besprochen worden. Die
Parteien wurden ferner zur schriftlichen Stellungnahme eingeladen.
Die Weiterbearbeitung der Einführung des fakultativen
Finanzreferendums erfolgt im Zusammen hang mit der Revision der
Gesetzgebung über die Finanzverwaltung. Dabei wird auch das
Postulat Haitiner vom 15. Februar 1966 betreffend Abschreibungsverordnung

und Ausbau der Finanzkontrolle berücksichtigt werden.

Entsprechende Anträge werden voraussichtlich 1967 vorgelegt.

Die Frage der Einführung des fakultativen Gesetzesreferendums
sowie der allfälligen Weiterentwicklung des Verwaltungsreferendums

gemäss der Motion der Kommission für das Volksbegehren
betreffend Einführung von Volksabstimmungen für Veräus-

serungen von Beteiligungsrechten an Eisenbahnen und andern
Transportunternehmungen vom 2.Februar 1966 werden durch
die Justizdirektion weiter bearbeitet.

2. Die Motionen Tschannen (erheblich erklärt am 18. November
1963) betreffend den Gemeindeunterstützungsfonds und Freiburghaus

(Rüfenacht) betreffend den Finanzausgleich in den Gemeinden

(erheblich erklärtam 13. Februar 1964) werden im Zusammenhang

mit der Überprüfung des indirekten Finanzausgleichs
gemäss dem Grossratsbeschluss vom 16. November 1966

behandelt werden. Das gleiche gilt für das Postulat Schürch vom
16. November 1966 betreffend Aufgabenteilung zwischen Staat und
Gemeinden und die Gestaltung der Staatsbeiträge an die Gemeinden

sowie das Postulat Kästli vom 17. November 1966 betreffend
Überprüfung der gesetzlich festgelegten Subventionen.

3. Postulat Staender betreffend Entwicklung der bernischen
Wirtschaft (erheblich erklärt am 15.September 1965): Der Bericht
der beauftragten Dozenten der Universität Bern wird im Jahre
1967 erwartet.

B. Abteilungen

Verkaufte Salzmengen

1965

I. Direktionssekretariat

1. Kantonale Billettsteuer

Voranschlag Rechnung Rechnung
1966
Fr.

1966
Fr.

1965
Fr.

Rohertrag
Abzüglich 20%
Gemeindeanteil...

1400 000.

280 000.

1 589 880,

317 976.

1 483 380.

296 676.
1 120 000.- 1 271 904, 1 186 704.

Mehrertrag gegenü
Mehrertrag gegenC

iber dem Voranschlag
iber dem Vorjahr

Fr. 151 904.
Fr. 85 200.

2. Salzhandlung

Wie im Vortrag der Finanzdirektion vom Oktober 1966 zum
Finanzplan 1967-1972 und Staatsvoranschlag 1967 ausgeführt
wurde, beträgt der Preis für offenes Kochsalz seit 1919
unverändert 25 Rp. je kg. Der bernische Salzpreis ist damit der
niedrigste aller Kantone. Es wurde deshalb vom Grossen Rat der
Auftrag erteilt, eine Revision des Gesetzes über das Salzregal
vom 3. Juli 1938 in die Wege zu leiten.

1966

kg

Mehr- bzw.
Minderverkauf
gegenüber
Vorjahr
kg

a. Koch- und Tafelsalz

Unjodiert, offen 2 061200 1959 450 101750
Jodiert, offen 5 927 200 5 978 200 + 51 000

Unjodiert in Kilogrammpaketen

147195 141520 5 675
Jodiert in Kilogrammpaketen

663 040 610 420 52 620
Fluoriert und jodiert in
Kilogrammpaketen 654 480 676420 + 11940
Gresil in Pfundpaketen 309160 315 900 + 6 740

9 772 275 9 681910 90 365

b. Andere Salzarten

Badesalz 152 950

Industrie-, Gewerbe- und
Streusalz 12 466 430
Streusalz
in Kleinpackungen
Nitritpökelsalz 570 100

Salzsole, ungereinigt 316 200
Übrige Spezialsalze 70 465

13 576145

Portionenpackungen,Stück 95 800

147 550 5 400

9 001 020 - 3 465 410

64 900 + 64 900
589 650 + 19 550
218 551 97 649

77 925 + 7 460

10 099 596 - 3 476 549

96 200 400

II. Kantonsbuchhalterei

Rechnungsführung

Die Einnahmen- und Ausgabenvolumen haben sich im
Vergleich zum Vorjahr um rund 80 Millionen Franken erhöht. Trotz
dieser neuerlichen Geschäftsausweitung und gleichbleibendem
Personalbestand ging der Zahlungsverkehr, die Kontrolle der
Anweisungen und deren Verbuchung reibungslos vor sich.
Der Steuervorbezug ergab 51,8 Millionen Franken oder im
Vergleich zu 1965 einen Mehreingang von 27,7 Millionen Franken.
Dieser wesentlich grössere Eingang an vorbezogenen Steuern
ist vor allem auf den Versand von Einzahlungsscheinen an die
Steuerpflichtigen und auf die Erhöhung des Vergütungszinses
von 33/<% auf 4% zurückzuführen.

Bemerkungen zur Staatsrechnung

Der für die Jahre 1965-1970 pro Jahr mit Fr. 3470000- errechnete
Abschreibungsanteil auf unabträglichen Liegenschaften
gemäss Zusammenstellung der Liegenschaftsverwaltung/Kan-
tonsbuchhalterei wurde auch für 1966 mit vorerwähntem Betrag
belastet. Es entspricht dies einem jährlichen Abschreibungssatz

von 2%. Er ergibt sich aus der Überlegung, dass im
allgemeinen nach 50 Jahren namhafte Renovationen notwendig sind.
Im Jahre 1970 sollten demnach die ertraglosen Liegenschaften,
die bis 1920 erstellt oder gekauft worden sind, vollständig,
diejenigen der Jahre 1921-1930 zu 80%, diejenigen der Jahre 1931
1940 zu 60%,, diejenigen der Jahre 1941-1950 zu 40% und
diejenigen der Jahre 1951-1960 zu 20% abgeschrieben sein. Für
die Jahre 1971-1980 wird der Abschreibungsbedarf- unter
Hinzufügung der Zunahmen in den Jahren 1961-1970-neu ermittelt
und die sich hieraus ergebenden Jahresanteile wiederum neu
errechnet.
Wie bereits im Verwaltungsbericht für das Jahr 1965 erwähnt,
wurden die noch bestehenden, zweckbestimmten Reserven (die
eine Schuld des Staates darstellen) bei der Wiedergabe der
Gesamtvermögenslage (Staatsrechnung 1965, Seiten 26 und 27)
unter die Passiven eingereiht. Bilanzmässig erfolgte auf Ende
1966 noch eine Korrektur - um jegliche Fehldeutungen zu
vermeiden - in der Weise, dass diese Beträge nun bei den lang-
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Erlös aus Salzverkäufen

Rechnung 1965 Rechnung 1966 Unterschied

Fr. Fr. Fr. Fr.
Vorjahr
Fr.

a. Finanzrechnung
Einnahmen 4 888 707.35
Ausgaben

b. Rechnung der Vermögensveränderungen
Ertrag 52 779.50
Aufwand

4 941 486.85
Reinertrag

4 941 486.85

3 290 404.60
4 729 889.70

5 842.

3152 264.10
158 817.65

+ 138140.50

46 937.50

3 290 404.60
1 651 082.25

4 735 731.70 3152 264.10
1 583 467.60 67 614.65

4 941 486.85 4 735 731.70 4 735 731.70

fristigen Schulden ausgewiesen sind. Im Zusammenhang mit
dieser Bilanzbereinigung wurden auch die Rückstellungen
behandelt. Da diese durch die Finanzrechnung laufend abgedeckt
werden müssen, erübrigt sich dieser Bilanzposten. Er wurde
deshalb ausgebucht.
Die wichtigsten Aufstellungen sind wie im Vorjahr auf den
ersten Seiten der Staatsrechnung zusammengefasst.

III. Finanzinspektorat

Folgende Inspektionen sind im Berichtsjahr unangemeldet
vorgenommen worden:

Zahl der

Stellen Revisionen

Kassastellen der Direktionen 69

Amtsschaffnereien 21

Staatsanstalten 43

Obergericht, Obergerichtsverwaltung 4

Handelsgericht 1

Versicherungsgericht 1

Verwaltungsgericht 1

Betreibungs- und Konkursämter 31

Gerichtsschreibereien 28
Richterämter und andere Stellen der
Gerichtsverwaltung 52

Regierungsstatthalterämter 30
Grundbuchämter 30

Juragewässerkorrektion 1

312

72
21

43
5
1

1

1

31

37

57
32
30

1

334

Wie aus der Zusammenstellung über die durchgeführten
Revisionen hervorgeht, müssen jedes Jahr zusätzliche Kontrollen
stattfinden wegen des häufigeren Personalwechsels. Wenn die
bestehenden Einrichtungen intakt bleiben sollen, bedingt dies
eingehendere Instruktion der Buchhalter und Rechnungsführer.
Bei allen Kassastellen bildet das Abrechnungsverhältnis mit
der Staatskasse den Schwerpunkt. Bei einzelnen Stellen der
Bezirksverwaltung kommt ein Vorschuss- und Abrechnungsverhältnis

mit Dritten dazu. Diese Abrechnungsverhältnisse
müssen jedes Jahr nach dem sich auf den Tag der Revision
ergebenden Status überprüft werden.
Bei den Amtsschaffnereien konnten die Revisionen ohne
Schwierigkeiten bewältigt werden. Die erreichten Resultate
fielen auf der ganzen Linie sehr befriedigend aus und lassen
hinsichtlich Präzision des Abrechnungsstandes nur noch
vereinzelte Wünsche offen, obwohl das Arbeitspensum der
Amtsschaffnereien von Jahr zu Jahr zunimmt.
Bei den Staatsanstalten konnten die Revisionen an Ort und
Stelle und die Kontrolle der Monatsbilanzen im grossen und

ganzen in geordneter Weise abgewickelt werden. Wie jedes
Jahr standen wir verschiedenen Anstalten in Krankheitsfällen,

bei Stellvertretungen und in organisatorischen Fragen zur
Verfügung. Auch dieses Jahr werden Ausmass und Gründe der
eingetretenen Kreditüberschreitungen bei jeder einzelnen
Staatsanstalt nachträglich wieder überprüft, dies, obwohl im
abgelaufenen Rechnungsjahr weit weniger Kreditüberschreitungen

eingetreten sind als in früheren Jahren. Die zur
Vermeidung von Kreditüberschreitungen getroffenen Massnahmen
haben sich somit, soweit dies die Staatsanstalten betrifft, als
wirksam erwiesen.
Zu den Buchhaltungen der übrigen Kassastellen ist lediglich
festzustellen, dass sich die immer zahlreicheren Personalmutationen

in unangenehmer Weise bemerkbar machen.

Besondere Aufgaben

Die von einzelnen Direktionen übernommenen Geschäfte
konnten bis Jahresende mit wenigen Ausnahmen erledigt werden.

Unregelmässigkeiten

Es sind für das Berichtsjahr keine solchen zu verzeichnen.

Gebühren der Bezirksverwaltung

Sie belaufen sich für das Rechnungsjahr 1966 auf insgesamt
Fr.6012232. (Vorjahr Fr.5966593.) und verteilen sich auf die
einzelnen Stellen der Bezirksverwaltung wie folgt:

Fr.

Gerichtsschreibereien 612 273.
Regierungsstatthalterämter 2 366 187.
Grundbuchämter 752 892.
Betreibungs- und Konkursämter 2 280 879.

IV. Steuerverwaltung

A. Zentralverwaltung

1. Amtliche Bewertung der Grundstücke und Wasserkräfte. Das
Berichtsjahr stand im Zeichen der Hauptrevision der amtlichen
Werte. Stand der Arbeiten Ende Dezember: landwirtschaftliche
Liegenschaften in 414, Waldungen (ohne öffentliche Waldungen)

in 436 und nichtlandwirtschaftliche Grundstücke in 393

Gemeinden geschätzt. Zahl der Schätzungen in runden Zahlen:
Landwirtschaftliche Liegenschaften 69000, Waldungen 13000

und nichtlandwirtschaftliche Grundstücke 120000. Nach
Abschluss der Revision wird ein besonderer Bericht erstattet.
Die Berichtigungen sind zur Hauptsache mit den Revisions-
schatzungen erledigt worden. Expertisen für die Veranlagungs-

10
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behörden, einschliesslich 40 Verkehrswertschatzungen für die
Erbschaftssteuer, 200 (1578). Einsprachen gegen amtliche
Werte 1136 (319), davon erledigt 176 (265). Rekurse 4 (1) und
Beschwerden 1 (0).

2. Steuererlassgesuche. Ende 1966 waren 345 (288) Gesuche
hängig. Neu eingegangen sind 3996 (4411), und zwar 195 (231)
für die Wehrsteuer, 148 (179) für die Vermögensgewinnsteuer
und 3653 (4001) für die ordentlichen Staatssteuern, davon 1481

(1941) aus der Gemeinde Bern. Von total 4341 Gesuchen wurden

3906 (4353) erledigt. Ganz oder teilweise gutgeheissen
2914 (3279), abgewiesen 992 (1075). Für die Steuerjahre 1963-1966
wurden Fr.308850. (Fr.315717.) an ordentlichen
Staatssteuern, Fr.744618. (Fr.260331.) an Vermögensgewinnsteuern,

davon rd. Fr.371000. z.G. einer gemeinnützigen Institution,

und Fr.20571. (Fr.9905.) an Wehrsteuern erlassen.
Die Verordnung vom I.Dezember 1964 über die Berücksichtigung

von Krankheitskosten im Erlassverfahren hat sich gut
eingespielt.

3. Meldungen für die AHV, den Militärpflichtersatz, die Krankenkassen

und die Bergbauernhilfe. Von 113 (112) AHV-Ausgleichs-
kassen sind in der Veranlagungsperiode 1965/66 58397 (59589)
Formulare für die Meldung der Einkommen selbständig
Erwerbender oder nicht erwerbstätiger Steuerpflichtiger eingegangen.
Bis Ende 1966 wurden 53033 (55256) Meldungen erledigt. Die
Entschädigung dafür geht zur Hauptsache erst 1967 ein
(Vorperiode Fr. 116229.). Besondere Berichte an Kassen und
Gerichte 297 (259). - Für die Veranlagung des Militärpflichtersatzes

sind 1966 57979 Formulare eingelangt, davon verarbeitet

55429 (1964/65 total 57269). - An Erhebungsformularen für
die Krankenkassen sind ab 1. April 1965 23954 (Vorperiode 56242)
ohne Entschädigung ausgefüllt worden ; 7288 Meldungen ergingen

an die Ärztegesellschaft. Für die Ermittlung der Familienzulagen

an Bergbauern und Kleinbauern des Flachlandes wurden

7438 (585) Erhebungsformulare ebenfalls ohne Entschädigung
verarbeitet. - Steuerausweise für Stipendien wurden ab I.April
1965 6634 abgegeben.

4. Lochkartendienst. Für 191 Gemeinden mit rd. 134000
Steuerpflichtigen sind die Staatssteuerrechnungen im Lochkartenverfahren

erstellt worden und für 154 Gemeinden gleichzeitig auch-
gegen Entschädigung - rd. 123000 Gemeindesteuerrechnungen.

In der Veranlagungsperiode 1967/68 werden die
Staatssteuerrechnungen sämtlicher Gemeinden, ausgenommen Bern,
Biel und Thun, für die eine besondere Ordnung in Aussicht
genommen ist, mit der Datenverarbeitungsanlage der
Finanzdirektion erstellt. Die bisherigen Erfahrungen sind positiv. Sorgen

bereitet dagegen die Raumfrage. Trotz allen Bemühungen
ist es bis heute nicht gelungen, für den Lochkartendienst der
Steuerverwaltung geeignete zusätzliche Lokale in nächster
Nähe der Parkterrasse zu finden.

5. In der Veranlagungspraxis ergeben sich zunehmende
Schwierigkeiten bei der Anwendung der Vorschriften über die zeitliche
Bemessung. Das gilt insbesondere für die Bestimmung in Artikel

42 Absatz 2 Steuergesetz, weil sich der Begriff des vollen
Jahresbetrages nicht allgemein gültig umschreiben lässt.

B. Einkommen-und Vermögensteuer natürlicher Personen

Für den Steuerertrag 1966 bildet die Veranlagung 1965 die
Grundlage. Diese verändert sich, abgesehen von der
Anlageerhöhung auf 2,2 durch Zuzug und Wegzug von Pflichtigen,
durch definitive Taxationen (auf Ende 1965 haben 15902 Pflichtige
nur eine provisorische Steuerrechnung zugestellt erhalten),
Einsprachen, Rekurse, Beschwerden, Revisionen, Eliminationen

und Steuererlass. Der Vergleich mit der Staatsrechnung
1965 und dem Voranschlag ergibt folgendes Bild:

Tabelle 1

Rechnung
1965
(Anlage 2,1)
Fr.

Budget
1966
(Anlage 2,2)
Fr.

Rechnung
1966
(Anlage 2,2)
Fr.

+ oder
gegenüber
Rechnung 1965
Fr.

+ oder
gegenüber
Budget 1966
Fr.

224 395 312. 240 000 000.
23 500 000.

241 358 597.
20 980 888.

+ 16 963 285,
+ 1019167.

+ 1 358 597.
19 961721. 2519112.

Total 244 357 033. 263 500 000. 262 339 485. + 17 982 452. 1 160 515.

Um die effektive Ertragsveränderung zu ermitteln, sind die
Steuern 1965 zur Anlage von 2,2 in Rechnung zu stellen. Ferner
sind die direkt über das Konto 200 (Einkommensteuern; vgl.

Staatsrechnungen) abgebuchten Vergütungen an die Gemeinden

für den Steuereinzug zu berücksichtigen. Es ergibt sich
demnach folgende Gegenüberstellung:

7"arbe//e 2

1965 1966 + oder
gegenüber
Rechnung 1965

Fr. Fr. Fr.

Einkommen 224 395 312.-
Zuzüglich Vergütungen an Gemeinden.... 785 714.-

225181 026.-

1965 zur Anlage von 2,2 235 903 932.-
Vermögen, 1965 zur Anlage von 2,2 20 912 278.-

241 358 597.-
4 930 823.

246 289 420.
246 289 420.-

20 980 888. ¦

+ 10 385 488.-
+ 68 610.

256 816 210. 267 270 308.- + 10 454 098.

Der Mehrertrag von rd. 10,4 Millionen Franken istzur Hauptsache
auf die erst 1966 durchgeführten definitiven Veranlagungen
zurückzuführen.

Rechnet man zu den Einkommen- und Vermögensteuern 1966

(gemäss Staatsrechnung) noch die übrigen direkten Steuern
hinzu (juristische Personen, Vermögensgewinnsteuern, Nach-
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und Strafsteuern sowie den Eingang abgeschriebener Steuern),
so ergibt sich eine gesamte Bruttosteuereinnahme von Franken

338758784.. Gegenüber dem Voranschlag stellt dies eine
Mindereinnahme dar von Fr.7051216. und gegenüber der
Rechnung 1965 einen Mehrertrag von Fr.16009850..

Auswirkungen der Steuergesetzrevision 1964 auf den Ertrag
1965166: Im DurchschnittderVeranlagungsperiode1963/64ergab
die Einkommensteuer (umgerechnet auf 2,2 Anlageeinheiten)
206,042 Millionen Franken. Für 1965/66 ist gemäss Tabelle 2 ein
effektiver durchschnittlicher Ertrag von 241,096 Millionen Franken
zu verzeichnen. Der Zuwachs macht somit 17,01 % aus.
Normalerweise, d.h. ohne Gesetzesrevision, hätte mit einem Zuwachs
von rd. 28% gerechnet werden dürfen (1961/62 auf 1963/64

+ 27,90%).

Ausfallberechnung:

Durchschnitt 1965/66
Fr.

1,28x206,042(1963/64)
Effektiver Ertrag

263,733 Mio. (100,00%)
241,096 Mio. (91,41%)

Mutmasslicher Ausfall wegen StG-Revision 22,637 Mio. (8,59%)

/. Erwerbsgesellschaften, Erwerbs-
schaften ; Holdinggesellschaften

und Selbsthilfegenossen-

Fr.

Gewinn- und Ertragsteuer 43 895 705.-
Kapital- und Vermögensteuer 12 097 008.-
Holdingsteuer 281 926.-

Total 56 274 639. ¦

Voranschlag 58 250 000.-

Minderertrag gegenüber Voranschlag 1 975 361.-
Mehrertrag gegenüber Vorjahr 1 728 360,-

Minderertrag, wenn Ertrag 1965 zur Anlage von 2,2
gerechnet 869 080.-

2. Übrige juristische Personen

Fr.

Einkommensteuer 2 012 988. ¦

Vermögensteuer 1 052 644.-

Total 3 065 632. ¦

Voranschlag 3 000 000.-

Mehrertrag gegenüber Voranschlag 65 632.-
Mehrertrag gegenüber Vorjahr 412 646.-
Mehrertrag, wenn Ertrag 1965 zur Anlage von 2,2 gerechnet 286 314.-

In der Botschaft zum revidierten Steuergesetz wurde demgegenüber

auf Grund der damals verfügbaren Zahlen für das
Einkommen mit einem Ertragsausfall von 10,88% gerechnet (21

Millionen auf 193 Millionen Einkommensteuern).

Vermögen: Durchschnittlicher Ertrag 1963/64 25,536 Millionen

Franken (zur Anlage von 2,2 gerechnet). Vermögenssteuer
im Mittel der Jahre 1965/66 (Anlage 2,2) 20,946 Millionen Franken.

Minderertrag somit 17,98%. Ohne Revision hätte, wie von
1961/62 auf 1963/64, mit einem Zuwachs von rd. 16% gerechnet
werden dürfen. Die Ausfallberechnung gestaltet sich demnach
wie folgt:

Durchschnitt 1965/66
Fr.

1,16x25,536 Mio 29,621 Mio. (100,00%)
Effektiver Ertrag 20,946 Mio. (70,71 %)

Mutmasslicher Ausfall wegen StG-Revision 8,675 Mio. (29,29%)

In der Botschaft zum revidierten Steuergesetz wurde mit einem
Minderertrag von 27,08% gerechnet (6,5 Millionen auf 24 Millionen),

Die zusätzliche Ausfallquote ist zum Teil auf den
Abschlag von 20% auf kotierten Aktien zurückzuführen (Artikel 57

Absatz 1 Steuergesetz und RRB vom 22. Dezember 1964).

C. Steuern der juristischen Personen

Zu behandeln waren 441 (412) Neugründungen, 157 (181)
Löschungen und 6 (3) Fusionen. Interkantonale Steuerteilungen
1043 (1008); Bücheruntersuchungen 785 (1353); Erlassgesuche
31 (15), davon 24 (5) erledigt.

Der Bestand an Betriebsfürsorgeeinrichtungen hat sich auf 2134

(2069) erhöht. Das Vermögen dieser Einrichtungen bildet
Gegenstand einer Erhebung, über die 1967 berichtet wird.

Die Arbeitsbeschaffungsreserven von 241 (248) Firmen erreichten

Fr.58942500. (Fr.60710600.). Verteilung nach Branchen
(in Millionen Franken): Uhrenindustrie 20,1, Maschinen- und
Metallindustrie 20,0, Elektrizitätswerke 6,0 Textilindustrie 3,3,

Baugewerbe 1,4, Holzverarbeitungsindustrie 0,9, verschiedene

7,2.

D. Vermögensgewinnsteuer

Der Reinertrag beträgt Fr.16125263. (Fr.18925173.).
Minderertrag im Vergleich zum Voranschlag Fr.3874737. und zum
Vorjahr Fr.2799911.. Die Ursachen des Rückganges liegen in
der verminderten Geschäftstätigkeit auf dem Liegenschaftsmarkt

sowie in den 1964 beschlossenen Steuererleichterungen
(Erhöhung des maximalen Besitzesdauerabzuges von 50
auf 70%).
Die Zahl der Veranlagungen betrug 10411 (10094). In 2495 (2249)
ergab sich kein Vermögensgewinn. An Einsprachen wurden
592 (536) erledigt; hängig blieben 286 (258).
In der Praxis gibt die Vorschrift in Artikel 80 lit.e Steuergesetz
(Veräusserung an Gemeinwesen) zu häufigen Diskussionen
Anlass. Ihr enger Wortlaut gestattet es in zahlreichen Fällen
nicht, die namentlich von den Gemeinden erwartete Steuerbefreiung

zu gewähren.

E. Nach- und Strafsteuern

Der Reinertrag beziffert sich auf Fr.847554. (Fr.2184634.).
Minderertrag im Vergleich zum Voranschlag Fr.152446. und
zum Vorjahr Fr.1337080.. 1965 hat sich die gestützt auf RRB
vom 14. August 1964/18. Dezember 1964 durchgeführte
Selbstanzeigeaktion im Ertrag ausgewirkt. Sie ergab in 681 Fällen einen
Betrag von Fr.1113716..
Behandelt bzw. auf Grund von Steuerinventaren kontrolliert
wurden 4733 (5214) Staats- und Wehrsteuerfälle. In 780 Fällen
sind Nach- und Strafsteuern gefordert worden; in den übrigen
erwies sich die Versteuerung als genügend. Bussenverfahren
wegen Anstiftung, Gehilfenschaft und Inventarvergehen waren
14 (9) durchzuführen.
Eswurden4 (7) Erlassgesuche eingereicht; davon gutgeheissen
1, abgewiesen 3. An die Rekurskommission wurden 6 (3) Fälle
weitergezogen. Keine Verwaltungsgerichtsbeschwerde (0).

F. Erbschafts- und Schenkungssteuer

Mit Fr.13644923. (Fr. 11 743596.) ist der höchste je erzielte
Rohertrag zu verzeichnen, zurückzuführen zum Teil auf 2 Fälle,
die zusammen rd. 2 Millionen Franken einbrachten. Nach
























